
Kontaktmöglichkeiten

Deutsche Rentenversicherung Bund

Auskunfts- und Beratungsstelle 

Fehrbelliner Platz 5

10707 Berlin

Telefon 030 86888 - 0

Fax 030 86888 - 27496

Mail: service.in.berlin@drv-bund.de

Servicetelefon 0800 100048070 (kostenfrei)



11400791

Pflichtbeiträge (ggf. auch Ausland) 

Pflichtbeiträge wg. Pflege

Minijob (mit AN-Beitragsanteil) 

Berufsausbildung                  

Kindererziehung                                   

Wehr-/Zivildienst                                     

Bezug von Krankengeld, Alo-Geld I           

Freiwillige Beiträge

Schul- und Studienzeiten                             

Gesetzliche Mutterschutzzeiten 

Krankheit, Arbeitslosigkeit ohne 

Leistungen

Ersatzzeiten                            

Berücksichtigungszeiten für Kindererziehung   

Minijob (ohne AN-Beitragsanteil) 

Versorgungsausgleich

Versicherungskonto geklärt?

Beitragszeiten

Anrechnungszeiten

Sonstige Zeiten



2

Renteninformation
Was bekomme ich bei … ? Geburt 31.03.1968

in dieser Renteninformation haben wir die für Sie vom 01.04.1985 bis zum 31.12.2024 
gespeicherten Daten und das geltende Rentenrecht berücksichtigt. Ihre Regelaltersrente
würde am 01.04.2035 beginnen. Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen und 
gesetzliche Änderungen können sich auf Ihre zu erwartende Rente auswirken. Bitte 
beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie 
gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. 

Rente wegen voller Erwerbsminderung
Wären Sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkungen 
voll erwerbsgemindert, bekämen Sie von uns eine monatliche 
Rente von:

Ihre Renteninformation

Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente
Ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche nach 
heutigem Stand einer monatlichen Rente von:

Sollten bis zur Regelaltersgrenze Beiträge wie im Durchschnitt 
der letzten fünf Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie 
ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen von uns eine 
monatliche Rente von:

1.806,08 EUR

1.662,19 EUR

2.080,12 EUR
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700031MDB23

Beispiel

vom: 09.07.2025
für: Musterfrau Klara
Versicherungsnummer: xx 310368 M xxx
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Leistungen zur Teilhabe
Aufgaben und Ziele

35820191

Abwendung, Beseitigung, Minderung
gesundheitlicher Auswirkungen
einer Krankheit/Behinderung auf die
Erwerbsfähigkeit

Leistungsfähigkeit

Leistungen zur Teilhabe vor Rente

• Verhinderung Ausscheiden aus Erwerbsleben
• Vorbeugung gegen drohende Behinderung
• Wiedereingliederung in Erwerbsleben
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Voraussetzungen

Rente wegen Erwerbsminderung

13741091

versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Wartezeit

Nichterreichen der Regelaltersgrenze

teilweise oder volle Erwerbsminderung

und

und

und
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Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Rente wegen Erwerbsminderung

13740391

Tatbestand der vorzeitigen Wartezeiterfüllung

3 Jahre Pflichtbeiträge in den letzten 5 Jahren

Anwartschaftserhaltung

oder

oder
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Rente wegen Erwerbsminderung
Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Zeitraum 5 Jahre

Voraussetzung
erfüllt

Mindestens 36 KM Pflichtbeiträge

Erwerbs-
minderung

41401491
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Rente wegen Erwerbsminderung
Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Zeitraum 5 Jahre

41406492

Voraussetzung
erfüllt

Mindestens 36 KM Pflichtbeiträge
Verlängerung

Verlängerung
Berücksichtigungszeiten,
Anrechnungszeiten usw.

Erwerbs-
minderung
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Renten wegen Erwerbsminderung

volle

Erwerbsminderung

teilweise

Erwerbsminderung

Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Begriff der Erwerbsminderung

12290391

3 Stunden 6 Stunden

unter 3 Stunden 3 bis unter 6 Stunden
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Renten wegen Erwerbsminderung

teilweise
Erwerbsminderung

Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Begriff der Erwerbsminderung

13740691

3 Stunden 6 Stunden

verschlossener TZA
(Prüfung)

+

volle
Erwerbsminderung

=

3 bis unter 6 Stunden
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Befristung von Renten

Rente wegen Erwerbsminderung

11404991

Rentenbeginn

3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Rentenbeginn

weitere Befristung3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Regelfall

Abhängigkeit von Arbeitsmarktlage

auf Dauer

Große Witwen- und Witwerrente wegen Erwerbsminderung
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Entgeltpunkte für Beitragzeiten

Entgeltpunkte (EP)

Beitragsbemessungsgrundlage

=
Durchschnittsentgelt 

aller Versicherten

Lohnabzugsverfahren

11406591

Bruttoentgelt (Jahr)
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Rentenart-

faktor

Rentenberechnung

persönliche 

Entgeltpunkte X Monatsrente=
aktueller 

RentenwertX

Zugangs-

faktor
Entgeltpunkte X

Rentenformel

11402091
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RV-Leistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz

Zurechnungszeit

Rentenbeginn

in 2018 mit 62 Jahren + 3 Monaten

Ende Zurechnungszeit

ab 2019 2019 mit 65 Jahren + 8 Monate;

anschließend abhängig vom Jahr des Rentenbeginns

oder Tod des Versicherten (Übergangszeit)

ab 2031 mit 67 Jahren

EM-Rente, Erziehungsrente oder H-Rente



Deutsche
Rentenversicherung

Bund

16

Überschreiten der Hinzuverdienstgrenzen

Grenzen

Beginn
Rente Regelaltersgrenz

e

Darüber:

Anrechnung zu 40%

anrechnungsfrei

bis 19.661,25 EUR jährlich (volle EM)

bis mindestens 39.322,50 Euro jährlich 

(teilweise EM)
Keine Hinzuverdienstgrenze



Deutsche
Rentenversicherung

Bund

Monatliches Arbeitsentgelt von weniger als 840 EUR

 weiterhin volle EM ohne medizinische Prüfung

Monatliches Arbeitsentgelt von 840 EUR und mehr

 weiterhin volle EM, wenn nach Prüfung tägliche Arbeitszeit weniger

als 3 Stunden

 nach Prüfung tägliche Arbeitszeit mehr als 3 Stunden

 es ist von einer Arbeitserprobung (maximal 6 Monate) auszugehen

 Rente ist für die Zeit der Arbeitserprobung weiterzuzahlen mit Berücksichtigung des 

Hinzuverdienstes

 nach Arbeitserprobung ist der Anspruch auf volle EM zu überprüfen

 17

Rente wegen EM und Hinzuverdienst
Grundlegende Prinzipien

Aufnahme einer Beschäftigung oder Tätigkeit bei Bezug einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung
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Grundrente

Zuschlag für langjährige Versicherung

Zuschlag

Rente

mind. 33 Jahre Grundrentenzeiten

errechnetes durchschn. Einkommen 
der Grundrentenbewertungszeiten

unterhalb 80% des erzielten Durchschnitts

aller Versicherten

Einkommen bis:

Alleinstehend = 1.438 EUR

Paare = 2.243 EUR

Voraussetzungen

keine eigenständige Leistung 
= Teil der Rente

kein Antrag
notwendig


